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Waldhaus Lättweiher 

  



Benützungsbestimmungen 
 
 
1. Zweckbestimmung 

Das Waldhaus ist im Eigentum der Ortsbürgergemeinde Unterentfelden. Es dient geselligen, kulturellen 
und feierlichen Anlässen. Die Infrastruktur des Waldhauses ist für maximal 80 Personen ausgelegt. 
 
Veranstaltungen mit Verwendung technischer Hilfsmittel wie Licht- oder Verstärkeranlagen sind gemäss 
§ 20 der Verordnung zum Waldgesetz des Kantons Aargau im Aussenbereich verboten. 
Das Abfeuern jeglicher Knallkörper und von Feuerwerk ist untersagt. 
 
Bei grosser Waldbrandgefahr kann die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) ein Feuerverbot erlas-
sen. Diese Verbote gelten jeweils ausdrücklich auch für die bestehenden, eingerichteten Feuerstellen 
bei Waldhütten. Bei dieser aussergewöhnlichen Situation (allgemein bei behördlichen Auflagen) werden 
die Mieter des Waldhauses durch die Vermieterin auf das verfügte Feuerverbot (oder die behördliche 
Massnahme) hingewiesen und es wird den Mietern die Möglichkeit eingeräumt, ohne Kostenfolge vom 
Vertrag zurückzutreten. 

 
 
2. Hauswart 

 2.1 Benützung mit Hauswart 

Wird das Haus mit Hauswart gemietet, ist der Hauswart spätestens ab Eintreffen der Gäste anwesend. 
Er übernimmt Hintergrundarbeiten in der Küche und die Schlussreinigung. Der Hauswart übernimmt 
keine Service- oder Cateringarbeiten (Getränke auffüllen etc.) Wird das Gebäude mit Hauswart 
gemietet, ist dieser zu verpflegen.  
 
Bei Anlässen ab 50 Personen sind zwei Hauswarte während dem Anlass vor Ort. Der Aufwand wird 
gemäss Stundentarif verrechnet. 

 
 

2.2 Benützung ohne Hauswart 

Bei einer Miete ohne Hauswart wird das Waldhaus lediglich durch den Hauswart übergeben (Aushändi-
gung Schlüssel) und am folgenden Tag nach Absprache mit dem Hauswart wieder übernommen 
(Schlüsselrückgabe, Abnahme Waldhaus). Eine Schlussreinigung durch den Hauswart ist bei einer Re-
servation ohne Hauswart nicht möglich.  

 
Der Hauswart steht auch für Fragen über Vorbereitung und Durchführung des Anlasses zur Verfügung. 
 

 
3. Tranksame und Speisen 

Esswaren und Getränke können von den Veranstaltern oder einzelnen Benützern mitgebracht und in der 
Küche zubereitet werden. Ausdrücklich verboten ist im ganzen Gebäudeinnern die Verwendung von 
Grilliereinrichtungen (Holz-, Gas- oder Elektrogrill). Racletteöfen sind erlaubt jedoch darf kein Tischgrill 
verwendet werden. 
 
Grillgeräte für die Verwendung im Aussenbereich müssen von den Benützern selber mitgebracht wer-
den. 
 
Für das Waldhaus besteht kein Wirterecht. Der Verkauf von Getränken und Esswaren ist im Haus und 
in der Umgebung untersagt. 
 
 
 

 



4. Entsorgung und Reinigung  

Weder im Waldhaus, noch ausserhalb, noch im umgebenden Wald dürfen Abfälle irgendwelcher Art 
hinterlassen werden. 

Das Leergut (Flaschen, Büchsen usw.) muss von den Mietern zurückgenommen werden. Der Kehricht 
ist in Säcke abzufüllen und selber zu entsorgen. 

Wird das Waldhaus ohne Hauswart gemietet, müssen die Benützer das Geschirr, die Gläser und das 
Besteck sauber abwaschen und versorgen. Küche, Tische, Stühle und die Toiletten sind ebenfalls ein-
wandfrei zu reinigen. Die Böden sind feucht aufzunehmen. 

Sämtliches Dekorationsmaterial (auch auf der Zufahrtsstrecke) ist sauber zu entfernen und korrekt zu 
entsorgen. 
 
Nötige Nachreinigungen und Aufräumarbeiten werden mit CHF 50.00 pro Stunde in Rechnung gestellt. 

 
 
5. Haftung, Sorgfaltspflicht 

Die Eigentümerin des Waldhauses lehnt jede Haftung für Unfälle und Schäden, die im Zusammenhang 
mit der Benützung des Waldhauses inkl. des Spielplatzes entstehen, ausdrücklich ab. 

Die Mieter sind verpflichtet, zum Haus und zum Inventar Sorge zu tragen sowie die Aussenanlagen und 
den Waldbestand in jeder Beziehung zu schonen und nicht zu verunreinigen. Die Mieter haften für ent-
standene Sachbeschädigungen. Zerbrochenes Geschirr und defektes Material sind zu melden. Fehlen-
des und defektes Material ist zu entschädigen. 

Mieter, deren Benehmen zu Klagen Anlass gibt, kann die Wiederbenützung des Waldhauses verweigert 
werden. 

Der Hauswart führt ein Abnahmeprotokoll das durch Hauswart und Mieter bei Übernahme des Waldhau-
ses und bei der Abgabe unterschrieben wird. Die Kosten für die Behebung von Schäden werden dem 
Mieter in Rechnung gestellt. 

 
 
6. Benützungsregelungen 

Nachtruhestörungen sind zu vermeiden. Die Benützungsdauer ist bis 02.00 Uhr beschränkt. Für Reser-
vationen mit Hauswart wird ab 24.00 Uhr ein Stundentarif von CHF 75.00 (Nachtzuschlag) pro 
Stunde verrechnet. Beim Verlassen des Gebäudes darf im Cheminée kein Feuer mehr brennen. Die 
Lichter sind zu löschen sowie die Fenster und Läden zu schliessen. 
 
Bei Jugendanlässen ist für die Reservation und Aufsicht eine erwachsene Person zuständig und haftbar. 

 
 
7. Fahrzeugverkehr und Parkierungsmöglichkeiten 

Die Fahrzeuge sind ausnahmslos auf dem Parkplatz beim Waldeingang abzustellen. Der Zubringerdienst 
für Waren und Gehbehinderte ist gestattet (der Vermieter stellt auf Anfrage eine Fahrbewilligung aus).  
 

 
8. Gebühren und Rechnungsstellung 

ohne Hauswart    CHF 300.00 
Darin inbegriffen sind die Übergabe und die Rücknahme des Gebäudes durch den Hauswart.  

 

mit Hauswart     
Grundgebühr    CHF 180.00 
 



zusätzlich pro Stunde     CHF 50.00 
(Anwesenheit während des gesamten Anlasses, 
ab 50 Personen sind zwei Hauswarte vor Ort) 
 
ab 24.00 Uhr pro Stunde und Hauswart  CHF 75.00 
(Stundentarif inkl. Nachtzuschlag) 

 

Im Mietpreis sind inbegriffen: 

 Holz für Cheminée 

 Strom 

 Benützung der Küche und des Geschirrs 

 

Die Rechnungsstellung erfolgt nach dem Anlass durch die Zentralen Dienste Unterentfelden.  
 

 
9. Reservation 

Reservationen für die gewünschte Waldhausbelegung sind möglichst frühzeitig an die Zentralen Dienste 
zu richten. Das Waldhaus kann online über die Webseite www.unterentfelden.ch oder das Telefon 062 
737 03 00 reserviert werden. 
 
Bei einer Absage nach Erhalt der definitiven Terminbestätigung werden CHF 200.00 in Rechnung ge-
stellt. 
 
 
 
1. Januar 2023 
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